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epftere Strbeit. ©o Bringen SlrbeitStbeilung unb gabrifa*
iion bie ßeiftung in bie Höbe, bas Hanbwerî aber, als ein
SBerf ber Hanb, gebt herunter unb burdj nichts anbereS ift
bent entgegen p arbeiten, als burcb griinblicbe Sorbilbung
ber ßefjrlinge in einer ßebrwerfftätte.

3n ben nteiften gäßen ift bie ßebrWertftäite mit einem

tbeoretifcben Unterriebt (ber eigentlichen gadjfdjule) üerbun*
ben. ©erfelbe lehnt fid} an bie ©lementarfcijule an unb ift
bem Stamen ber SInftalt entfprecbenb, rein fac£)ti«h- Keffer
Sorgebtlbete treten in bie Dberfiaffe ein. ®er Unterricht
führt, je nach ber Sorbilbung, pr technifchen Hodjfdjule über
ober bringt bie ©Ritter, ftetS unter träftiger SDÎittoirfung beS

3eid)nenS, fo meit, baß fie als mittlere Sledjnifer in ein
Sureau eintreten tönnen. ®er Srattiter bon fÇach gebt als
Halbgefeß in bie gabrif unb nimmt bon ber ©djuïe bie

tbeoretifche Sefäßigung pm SBerfmeifter mit.

©o ift bie ßebrwerfftätte ber gemeinfame Soben für
Hanbwert unb Sabril Seibe bebürfen ber gebiegenen praf*
tifchen gertigfeit als ©runblage unb beibe erhalten pgleich
bort bie ©lemente ber tectjnifchen Theorien. S)ie fÇachfchrtïen
mit ßebrwertftätten finb baber mehr ober Weniger sugefdjnit*
ten für ben mittleren SIecbnifer, als weither beutptage fo
giemlich jeber HanbwertSmeifter gebacht werben muß, benn
eS muß, wie oben ausgeführt, faft jeber §anbmerfer nach

gabritation ftreben ; er muß feinen Kleinmotor haben, ber
bie SBertjeugmafchinen treibt unb ber Unterfcbieb 3Wifchen

ihm unb bent gabrifanten wirb immer mehr nur p einem

nabesu berfebwinbenbett. SIber felbft ber reine, echte §anb*
werter tattn pr 3eit bie Kenntniffe nicht mehr entbehren,
welche bie gadjfchule bietet. Sßeber bie elementaren Statur*
Wiffenfchaften noch baS 3eidjnen ift p miffen unb felbft
bie Stedjanif greift mit ihren ©efeben p tief in baS SBefen
ber Stafdjine ein, um ungeftraft öeradjtet werben p tonnen,
©benfo wenig enblid) finb bie ben gadjfdplen beigefügten
HanbelSwiffenfcbaften als überflüffig anpfeheu.

hiermit biirfte in türjefter SDBeife bie oft auSgefprodjene
Slnficbt wiberlegt fein, baß ber angebenbe Hanb Werfer eS

nicht nöthig habe, mehr als SoItSfcbuIfenmniffe fich su er*
werben.

9tun gibt eS aber noch ein gelb, welches Stuben oon
ben ßebrwerfftätten gießen tarnt unb baS ift baS ©ebiet ber

Kunft.
Stenn man Kunft unb Hanbwer! als getrennte Segriffe

bebanbelt, fo folgt man aßerbingS bem üblichen Stege. Sidjtig
ift eS nicht. ®ie Kunft ift bie Slütbe beS §anbwer£S unb
fo wenig, wie bie Slütbe ohne ißflanje entfteben tann, fo
wenig tann man bie Kunft üoit bem Hanbwert fdjeiben.
Säftan tann fich teinen tüchtigen Staler beuten, ber nicht
einen recht grünbltchen 3ethenunterriht genoffen hat, feinett
Kunfttifdjler, ber nicht bie gewöhnliche ©djreinerei erlernt
unb teinen Kunftfdjloffer, ber nicht auf bem ©ebiete ber ge=

wöhntthen ©djiofferei fattelfeft ift. Sie Kunftfdjmieberei
wirb pr Siecharbeit geftempelt, wenn fie nicht üon bem beS

©cbmiebenS tunbigen ©chloffer ber alten Strt ausgeübt wirb
unb Wenn man beut oielfadj bie febönen Döllen gönnen ber

alten Steifter aus Siech p ftanjen unb p preffen oerfmht,
fo erhält matt nur einen fdjwadjen Stbtlatfdj ber alten
©«hmiebewerte. ©o tann alfo baS Höcbfte auf bem ©e*
biete irgenb einer §anbfertigfeit, bie fünftterifebe SoHenbung
berfetben, in nachhaltiger Steife nur gefdjaffeu werben burd)
©haffung einer eblen ©runblage für biefetbe, b. b- burch
eine tüchtige unb echte ßebre auf bem elementaren ©ebiete.

3ft biefe ©runblage gelegt, bann mag ber ©eniuS feine
©Owingen entfalten unb bem ©djönbeitSfinn Sedjnung tragen.
3ur Silbung einer folchen aber ift bei bem beutigen ©tanbe

beS HanbwerfS feine Sßerfftatt beffer geeignet als bie ßebr*
Werfftätte.

fit ®rfifl|img kr ganbnierkerötoiljter.
(©chtup.)

StaS nun bie ©chnlbitbung unferer SEödjter anbetrifft,
fo möchte idj meineStbeilS nebft ber ißrimarfchute eine gute
Stittelfdjule ober auch für fähigere eine gute, einfache Töchter*
fiiple mit SlrbeiiSunterridjt empfehlen, Hernach, falls ber

Sater, fo feine Kräfte eS erlauben, noch ein weiteres tbun
wilt, bürfte fo eine STocbter itt einer tüchtigen gamitie unter*
gebracht werben, in ber fie in aßen gröbent unb feinern
HauSgefcbäften, in feinern ©itten, gefelligem Umgänge,
freierer SMtanfdjauung noch SU gewinnen ©elegenheit hätte.
3<h für meiteen Streit bin entfcfjieben gegen bie 3nftitutS=
bitbung für Stodjter ans bem SJtittetftanbe eingenommen; ich

erachte biefelbe für nadtjtbeilig unb im Stiberftreit mit ber

©rjiehung im ®aufe, mit ben Serbättniffen unb bem nöthigen
3beenfreife einer HanbwerfStodjter.

Sinr in bem gaße, baß fo eine tjpnbwertergtocbter
einfach, tüchtig prattifdj erlogen worben ift, barf fie auch

SInfpruch machen auf Stürbigung bon ©eiten eines §anb=
WerferS; benn, baß 3. S. blutage für fotef) einen bie

Stab! einer paffenben, feinen Serbättniffen in aßen Sbeften
entfpreetjenben ßebenSgefährtin immer fdjmieriger wirb, tann
Wohl faum beftritten werben. @0 nur bermag bie SWdjter
glüdflidj 3U werben unb glüdlidj 3U machen unb hüben bie
©Itern bie hohe ©enugtbunng, ihre SInfgabe recht erfüßt unb

an ihrem Slbeile snm Stoßle beS ©ansen ein ©djerflein
betgetragen 3u hüben.

®ie über biefen Sortrag gepflogene SMStuffion aner*
tannte in öoßem Sßaße bie barin auSgefprochenen bebergigenS*

Wertl)en Slnfichten unb beftätigte mit aßem Sadjbrucf, baß

man in ben Kreifen beS Sftittel* unb tganbmerterftanbes
gegenüber ber ßupnS* unb SergnügungSfudjt unferer Slage

nicht genug barauf absielen tonne, bie Töchter 3ur ©infah=
beit, 3ur SIrbeitfamteit unb 3U bauSbätterifchem 2Befen 3U er*

Sieben, ohne jeboch eiue gehörige ©chulbilbuug, bie jebem

§aufe auch üon ©ette ber tpauSfrau 3U ©ute tommt, 3U

berfäumen. Sei aßebem würbe aber auch betont, baß biefe

3ti<htung ber ©rsietjung nicht in baS anbere ©ptrem über*

fhlage unb 3U Wenig getban werbe für bie fjerar.bilbung ber

Töchter su tüchtigen, für bie gübrung etneS größeren £auS*
WefenS in aßen feinen ^betten befähigten Hausfrauen unb
fOtüttern. ©S muffe bie Tochter eingeführt roeiben in bie

bäuStich prattifchen SIrbeiten am ßtäbtijch, tn bie Seforgung
oon Küche uub Keßer, in eine oerftänbige Detonomie beS

HaufeS, um ihre fpätere ßebenSaufgabe erfüßen unb einem

HanbWerfer ober irgenb einem ïtanne beS tßtittelftanbeS
eine ©efäbrtin werben 3U tonnen, bie ihn mit ©ejcïjicf unb

gleiß unterftüßt. Sei ber Iwbeu Sebeutung, bie eine HuuS*
mutter für baS üBotjlergehen unb ©ebeiben eines HuufeS

bat, möge nichts oerfaumt werben, was ber Swdjter su einer

tüchtigen ©rsiebung für ihren Seruf bienen mag.
Um aber fpegieß auf bie ©rsiebuug ber Slöcbter 3U torn*

men, finb nach meiner SInftcht Oor Slßem fotgenbe Hatt*
punfte nicht su überfehen. ©S finb biefetben als Kinber

3ur ftrengften ©infacfjbeit anjubatten. Sor Stßem aus ift
natürlich nöthig, mit gutem Seifpiele ooransugehen. gerner
ift baS gewiffenbaftefte Inhalten sur Slrbeit, 3U häuslichen
Serrichtungen unb 3U weiblichen SIrbeiten, was bei Stäbchen
immer ungleich leichter gebt, als bei Knaben, angelegentlidjft
3U empfehlen. $ie ©rfahrung lehrt sur ©enüge, baß bie

SIrbeit oor oielem ©hlimmen bewahrt, fie ift eines ber ge=

funbeften ©rgiebungSmittel. 3m SBeitern hüte man fid)

wohl, auf bie öielen SBünfhe unb Segebrlid)teiten einsu*
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exaktere Arbeit. So bringen Arbeitstheilung und Fabrika-
tion die Leistung in die Höhe, das Handwerk aber, als ein
Werk der Hand, geht herunter und durch nichts anderes ist
dem entgegen zu arbeiten, als durch gründliche Vorbildung
der Lehrlinge in einer Lehrwerkstätte.

In den meisten Fällen ist die Lehrwerkstätte mit einem

theoretischen Unterricht (der eigentlichen Fachschule) verbun-
den. Derselbe lehnt sich an die Elementarschule an und ist
dem Namen der Anstalt entsprechend, rein fachlich. Besser

Vorgebildete treten in die Oberklasse ein. Der Unterricht
führt, je nach der Vorbildung, zur technischen Hochschule über
oder bringt die Schüler, stets unter kräftiger Mitwirkung des

Zeichnens, so weit, daß sie als mittlere Techniker in ein
Bureau eintreten können. Der Praktiker von Fach geht als
Halbgesell in die Fabrik und nimmt von der Schule die

theoretische Befähigung zum Werkmeister mit.

So ist die Lehrwerkstätte der gemeinsame Boden für
Handwerk und Fabrik. Beide bedürfen der gediegenen prak-
tischen Fertigkeit als Grundlage und beide erhalten zugleich
dort die Elemente der technischen Theorien. Die Fachschulen
mit Lehrwerkstätten sind daher mehr oder weniger zugeschnit-
ten für den mittleren Techniker, als welcher heutzutage so

ziemlich jeder Handwerksmeister gedacht werden muß, denn
es muß, wie oben ausgeführt, fast jeder Handwerker nach

Fabrikation streben; er muß seinen Kleinmotor haben, der
die Werkzeugmaschinen treibt und der Unterschied zwischen

ihm und dem Fabrikanten wird immer mehr nur zu einem

nahezu verschwindenden. Aber selbst der reine, echte Hand-
werker kann zur Zeit die Kenntnisse nicht mehr entbehren,
welche die Fachschule bietet. Weder die elementaren Natur-
Wissenschaften noch das Zeichnen ist zu missen und selbst
die Mechanik greift mit ihren Gesetzen zu tief in das Wesen
der Maschine ein, um ungestraft verachtet werden zu können.
Ebenso wenig endlich sind die den Fachschulen beigefügten
Handelswissenschaften als überflüssig anzusehen.

Hiermit dürfte in kürzester Weise die oft ausgesprochene
Ansicht widerlegt sein, daß der angehende Handwerker es

nicht nöthig habe, mehr als Volksschulkenntnisse sich zu er-
werben.

Nun gibt es aber noch ein Feld, welches Nutzen von
den Lehrwerkstätten ziehen kann und das ist das Gebiet der

Kunst.
Wenn man Kunst und Handwerk als getrennte Begriffe

behandelt, so folgt man allerdings dem üblichen Wege. Richtig
ist es nicht. Die Kunst ist die Blüthe des Handwerks und
so wenig, wie die Blüthe ohne Pflanze entstehen kann, so

wenig kann man die Kunst von dem Handwerk scheiden.

Man kann sich keinen tüchtigen Maler denken, der nicht
einen recht gründlichen Zeichenunterricht genossen hat, keinen

Kunsttischler, der nicht die gewöhnliche Schreinerei erlernt
und keinen Kunstschlosser, der nicht auf dem Gebiete der ge-
wöhnlichen Schlosserei sattelfest ist. Die Kunstschmiederei
wird zur Blecharbeit gestempelt, wenn sie nicht von dem des

Schmiedens kundigen Schlosser der alten Art ausgeübt wird
und wenn man heut vielfach die schönen vollen Formen der
alten Meister aus Blech zu stanzen und zu pressen versucht,
so erhält man nur einen schwachen Abklatsch der alten
Schmiedewerke. So kann also das Höchste auf dem Ge-
biete irgend einer Handfertigkeit, die künstlerische Vollendung
derselben, in nachhaltiger Weise nur geschaffen werden durch
Schaffung einer edlen Grundlage für dieselbe, d. h. durch
eine tüchtige und echte Lehre auf dem elementaren Gebiete.

Ist diese Grundlage gelegt, dann mag der Genius seine

Schwingen entfalten und dem Schönheitssinn Rechnung tragen.
Zur Bildung einer solchen aber ist bei dem heutigen Stande

des Handwerks keine Werkstatt besser geeignet als die Lehr-
Werkstätte.

Die Erziehung der Handwerkerstochter.
(Schluß.)

Was nun die Schulbildung unserer Töchter anbetrifft,
so möchte ich meinestheils nebst der Primärschule eine gute
Mittelschule oder auch für fähigere eine gute, einfache Töchter-
schule mit Arbeitsunterricht empfehlen. Hernach, falls der

Vater, so seine Kräfte es erlauben, noch ein weiteres thun
will, dürfte so eine Tochter in einer tüchtigen Familie unter-
gebracht werden, in der sie in allen gröbern und feinern
Hausgeschäften, in feinern Sitten, geselligem Umgange,
freierer Weltanschauung noch zu gewinnen Gelegenheit hätte.
Ich für meinen Theil bin entschieden gegen die Instituts-
bildung für Töchter aus dem Mittelstande eingenommen; ich

erachte dieselbe für nachtheilig und im Widerstreit mit der

Erziehung im Hause, mit den Verhältnissen und dem nöthigen
Jdeenkreise einer Handwerkstochter.

Nur in dem Falle, daß so eine Handwerkerstochter
einfach, tüchtig praktisch erzogen worden ist, darf sie auch

Anspruch machen auf Würdigung von Seiten eines Hand-
werkers; denn, daß z. B. heutzutage für solch einen die

Wahl einer passenden, seinen Verhältnissen in allen Theilen
entsprechenden Lebensgefährtin immer schwieriger wird, kann
wohl kaum bestritten werden. So nur vermag die Tochter
glücklich zu werden und glücklich zu machen und haben die

Eltern die hohe Genugthuung, ihre Aufgabe recht erfüllt und

an ihrem Theile zum Wohle des Ganzen ein Scherflein
beigetragen zu haben.

Die über diesen Vortrag gepflogene Diskussion aner-
kannte in vollem Maße die darin ausgesprochenen beherzigens-
werthen Ansichten und bestätigte mit allem Nachdruck, daß

man in den Kreisen des Mittel- und Handwerkerstandes
gegenüber der Luxus- und Vergnügungssucht unserer Tage
nicht genug darauf abzielen könne, die Töchter zur Einfach-
heit, zur Arbeitsamkeit und zu haushälterischem Wesen zu er-

ziehen, ohne jedoch eine gehörige Schulbildung, die jedem
Hause auch von Seite der Hausfrau zu Gute kommt, zu

versäumen. Bei alledem wurde aber auch betont, daß diese

Richtung der Erziehung nicht in das andere Extrem über-

schlage und zu wenig gethan werde für die Heranbildung der

Töchter zu tüchtigen, für die Führung eines größeren Haus-
Wesens in allen seinen Theilen befähigten Hausfrauen und

Müttern. Es müsse die Tochter eingeführt werden in die

häuslich praktischen Arbeiten am Nähtisch, in die Besorgung
von Küche und Keller, in eine verständige Oekonomte des

Hauses, um ihre spätere Lebensaufgabe erfüllen und einem

Handwerker oder irgend einem Manne des Mittelstandes
eine Gefährtin werden zu können, die ihn mit Geschick und

Fleiß unterstützt. Bei der hohen Bedeutung, die eine Haus-
mutter für das Wohlergehen und Gedeihen eines Hauses

hat, möge nichts versäumt werden, was der Tochter zu einer

tüchtigen Erziehung für ihren Beruf dienen mag.
Um aber speziell auf die Erziehung der Töchter zu kom-

men, sind nach meiner Ansicht vor Allem folgende Halt-
punkte nicht zu übersehen. Es sind dieselben als Kinder

zur strengsten Einfachheit anzuhalten. Vor Allem aus ist

natürlich nöthig, mit gutem Beispiele voranzugehen. Ferner
ist das gewissenhafteste Anhalten zur Arbeit, zu häuslichen
Verrichtungen und zu weiblichen Arbeiten, was bei Mädchen
immer ungleich leichter geht, als bei Knaben, angelegentlichst

zu empfehlen. Die Erfahrung lehrt zur Genüge, daß die

Arbeit vor vielem Schlimmen bewahrt, fie ist eines der ge-
sundesten Erziehungsmittel. Im Weitern hüte man sich

wohl, auf die vielen Wünsche und Begehrlichkeiten einzu-
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gehen, mit betten fo junge (Mbdjen ©inem beftiirmen, bie

fie non ber ©traße, auS ber ©d^ule, im Umgang mit Vor»
nehnteren einfaugett. ©inb bie Vtäbdjen einmal berftänbiger,
fo man mit Haren, bernünftigen ©rllärungen ihres ©tanb»

punlteS aus unb fudje fo ben ©elbftftänbigleitSfinn in itjnen

gu meden, ber fürs gange Seben eine föftlidje (Kttgabe ift.
Vebenlen mir, baft eS unfere Pflicht ift, Oödjter perangu»

bilben, bie einft audj mieber für Sente unteres ©taubes fid)
eignen, mit einfachem, praltifdjem häuslichem ©inne auSge»

ftattet, bamit auf biefe SBeife ber golbene -Kittel» unb be»

fonberS ber fjanbmerlerfianb, ber ja weitaus ber fdjönfte
aller ©täube barf genannt roerben, fo biel att unë liegt,
fortgepflanzt merbe."

Offlpcöe jJJUttfjeUungen au§ knt fcfjU)ctferi}rfjen
(§cU)erk=3>erettt.

SheiSfdjreiben 9h'. 89 ait bie ©cftitmen bcê fdjwcij.
©ewerbePeretttS.

Stöertfje VereinSgenoffen!
fSßir haben bie ©hre, ©ie gur orbentlidjen Oelegirieuoer»

fammlung auf ©ountag ben 3. Suni 1888 Vormittags 8

Uljr in ben SlantonSrathg»©aat in 3ug befiufS ©rlebigung
folgenber Oraltanben eingulaben:

1. Jahresbericht.
'2. SaljreSredjnung pro 1887 unb 2BaI)I ber VedjnungS»

rePiforen.
3. SBaijl beS SSororteS.

4. SBaljl beg fßräfibenten unb weiterer fiebert Viitglieber
beg 3entralborftanbeS

5) görberung ber SehrlingSprüfungen burd) ©uböention
unb einheitliche Organisation.

6) 3t®eite Vorlage beg VuubeSgefeg=@ntmurfeS betreff,
bie SSerhältniffe ber (Semerbetreibenben, Arbeiter unb

Seljrlinge.
7) Officielle fßublilationSmittel beg fdjweiger. (Semerbe»

ßeretnS.

8) Slllfällige meitere Anregungen refp. Anträge.
Vach ben Verhanblungen wirb ein getneinf<haftlicheS

VUitageffen im (Safthof gum „Sömett" bie Oelegirteit ber»

einigen.
AngeficptS ber reichhaltigen unb mistigen Oraltanben,

melche ein lebhaftes Sntereffe bei jebem ©eroerbetretbenben

borauSfeßen laffcn, hoffen mir auf boffgäljlige Vertretung
affer ©eltionen, inbegriffen bie neu beigetretenen. § 6 ber

3eutralftatuten beftimmt baS Utecht ber Vertretung ber ein»

geinen ©ettionen. Veim (Eintritt ins VerfammlungSlofal hat
jebe ©e!tionS=S)elegation ihre Vollmachten befjufS Anfertigung
einer Kontrolle gefl. bereit gu halten.

Oern SBunfdje ber ©eltton Vurgborf nach AuSbeljnung
ber Oelegirtenberfamtnlüng auf 2 Oage glaubte ber 3entral=
oorftanb nicht bon fidj aus entsprechen gu lönnen. @r über»

läßt einen bezüglichen ©ntfdjeib ber Oelegirtenberfamtnlüng.
Um für bieSmal eine mögtichft auëreidjenbe $eit für bie

Verhanblungen gu gewinnen, glaubte ber 3entralöorftanb
einer Singahl bon ©eltionen gumuthen gu sollen, baff fie ihre
Oelegirten bereits am ©amftag abreifen laffen, in ber 2M=
nuttg, baß biefelben bann immerhin am ©onntag Abenb
nod) bei häufe mieber eintreffen lönnen. Oeßfjalb mürbe bie

©röffnungSgeit auf eilte mögtichft frühe ©tunbe nach Anlunft
ber SJtorgengüge angefeht. $en entfernteren Oelegirteit märe
eS ja in feinem ffaffe möglich, mit einem eiugigett Oage für
bie hin» unb fftüdreife unb bem Aufenthalt in 3ug auSgu»
fommen. Vtittelft Venüßung ber erfahrungsgemäß für Ve=

rathungen am heften geeigneten VormittagSftunben hoffen

mir ben ©d)Iuß ber Verhanblungen fpäteftenS um 1 Uhr
gu ermöglichen, fo baß alle Oelegirten mit ben VadjmittagS»
ober Abenbgügen abreifen lönnen. ©ine Verlegung ber Ver»
hanbluugSgeit in bie SSVitte beS OageS hätte manche Oelegtrte
gur Vermenbuttg bon brei Oagen genöthigt. Um baS ißro»

gramm genau einhalten gu lönnen, müffen mir immerhin
bie Herren Oelegirten bitten, fidj genau gur aitgefeßten 3ht
eittfinben gu motten.

Oer Sahregbericht mit SahreSredjnung, fomie ber berei»

nigte mit viotioen begleitete ©ntwurf eines VunbeSgefeßeS
betr. bie Verhältniffe ber (Semerbetreibenben, Arbeiter unb
Sehrlinge (Oraltanbum 6) merben 3hnen im Saufe ber

nachften STage in mehreren ©pemptaren gufommen, unb bitten
mir um nußbringenbe Veriheilung berfclben an bie 9VitgIieber.

Vegüglich Oraltanbum 5 (SehrlingSprüfuugen) bermeifeu
mir auf bie ©ntmürfe eines VereinSbefdjluffeS unb fftegle»
mentes itt £>eft IV ber „(Semerblidjert 3eitfragen". Von
biefett ©ntmürfen lönnen auch ©eparatabgüge begogeu merben.

3« Oraltanbum 7, „OffigieffeS VublifatiouSmittel" ftefft
ber 3mtralPorftanb an bie Oelegirtenberfamtnlüng folgenbe
Anträge :

1. Oer 3mtraloorftanb ift ermächtigt, solchen fdjmetger.
3eitfchrifteu, melche gewerbliche Jntereffen bertreten unb ein
begüglicheS ©efuch an ihn (teilen, ben Oitet „OffigieffeS Sßubli»

lationSorgan beS fchmeiger. ©emerbebereinS" gu ertf»eilen,
unter folgettben Vebingungen :

Oie berantmortliche Vebaftion unb ber Verleger
einer solchen 3bitf«hr:ft berpftidjten fidh mit VamenS»
unterfdjrift

a) alle nom leitenben Ausschuß ober Vorftanb aus»
gehenben offiziellen VHtheiffungen gratis unb batb»

mögtichft an paffenber ©teile aufzunehmen ;

b) bon allen übrigen Sßublifationen ober Vefdjlüffen
beS Vereins in geeigneter SBeife Votig nehmen,
refp. folche einer Vefpredjuttg unterziehen uttb über»

haupt bie Veftrebungen unb Sntereffen beS ©chmeiger.
©emerbebereinS unb feiner ©eltionen förbern gu
moffeit ;

e) bem ©efreiariat beS ©chmeiger. ©emerbebereiuS 1

©pemplar gratig unb regelmäßig gugufenben.

2. Oer 3entraIborftänb hat baS Stecht, foldjen Organen,
melcße buret) uureeffeu Veflamen» ober Annoncenbetrieb ober
in (ruberer 2Beife bie Jntereffeu beS ©emerbeftanbeS fchäbi»

gen, ben Sittel gu entgiehen. ©S lann bag auch gefdjehen,
raenn ben unter 1 genannten Vebingungen nicht nachgelebt
roirb.

3. ©entäß biefent Vefdjlnffe ift folchen 3eitf<hriften, mel»

djen bie bezügliche Vemiffigung ertljeilt morben ift, bereits
bom 1. Suit biefeS SahreS an geftattet, bie Vegeidjmtng
„OffigieffeS fßublilationSorgan beS fchweigeriföhen ©emerbe»
bereiuS" gu führen.

Oie früher bemilligte Vegeidjnung „Organ beg fchmeig.
©emerbebereiuS" barf nach ©djtuß beS 3ahreS 1888 nicht
mehr gebraucht werben.

SDtögen bie ©eltionen ihr Jntereffe ant ©ebeißen unfereS
Vereins burdj zahlreiche Vetheitigung bei ben wichtigen Ver»

hanblungen belunben unb ber menu auch ïûrge Aufenthalt
in ber freunblichert ©tabt im bergen ber ©chmeig unb in
unmittelbarer Stühe beS Iserrlichert fftigibergeS bie 3wede beS

Vereins förbern helfen!
üDtit freunbeibgettöffifcfjem ©ruß

Jür ben leitenben AuSfchuß:
Oer Vräfibent: Or. 3. ©tößel.
Oer ©elretär: SSerner SrebS.

Illustrirtr schweizerische Handwerkrr-Zeitung 63

gehen, mit denen so junge Mädchen Einem bestürmen, die

sie von der Straße, aus der Schule, im Umgang mit Vor-
nehmeren einsaugen. Sind die Mädchen einmal verständiger,
so man mit klaren, vernünftigen Erklärungen ihres Stand-
Punktes aus und suche so den Selbstständigkeitssinn in ihnen

zu wecken, der fürs ganze Leben eine köstliche Mügabe ist.
Bedenken wir, daß es unsere Pflicht ist, Töchter heranzu-
bilden, die einst auch wieder für Leute unseres Standes sich

eignen, mit einfachem, praktischem häuslichem Sinne ausge-
stattet, damit auf diese Weise der goldene Mittel- und be-

sonders der Handwerkerstand, der ja weitaus der schönste

aller Stände darf genannt werden, so viel an uns liegl,
fortgepflanzt werde."

Offizielle Mittheilungen aus dem schweizerischen
Gewerbe-Verein.

Kreisschreiben Nr. 89 an die Sektionen des schwciz.
Gewerbevereins.

Werthe Vereinsgenossen!

Wir haben die Ehre, Sie zur ordentlichen Delegirtenver-
sammlung auf Sonntag den 3. Juni 1888 Vormittags 8

Uhr in den Kantonsraths-Saal in Zug behufs Erledigung
folgender Traktanden einzuladen:

1. Jahresbericht.
2. Jahresrechnung pro 1887 und Wahl der Rechnungs-

revisoren.
3. Wahl des Vorortes.
4. Wahl des Präsidenten und weiterer sieben Mitglieder

des Zentralvorstandes
5) Förderung der Lehrlingsprüfungen durch Subvention

und einheitliche Organisation.
6) Zweite Vorlage des Bundesgesetz-Entwurfes betreff,

die Verhältnisse der Gewerbetreibenden, Arbeiter und

Lehrlinge.
7) Officielle Publikationsmittel des schweizer. Gewerbe-

Vereins.

8) Allfällige weitere Anregungen resp. Anträge.
Nach den Verhandlungen wird ein gemeinschaftliches

Mittagessen im Gasthof zum „Löwen" die Delegirten ver-
einigen.

Angesichts der reichhaltigen und wichtigen Traktanden,
welche ein lebhaftes Interesse bei jedem Gewerbetreibenden

voraussetzen lassen, hoffen wir auf vollzählige Vertretung
aller Sektionen, inbegriffen die neu beigetreteneu. Z 6 der

Zentralstatuten bestimmt das Recht der Vertretung der ein-
zelnen Sektionen. Beim Eintritt ins Versammlungslokal hat
jede Seklions-Delegation ihre Vollmachten behufs Anfertigung
einer Kontrolle gefl. bereit zu halten.

Dem Wunsche der Sektion Burgdorf nach Ausdehnung
der Delegirtenversammlung auf 2 Tage glaubte der Zentral-
vorstand nicht von sich aus entsprechen zu können. Er über-
läßt einen bezüglichen Entscheid der Delegirtenversammlung.
lim für diesmal eine möglichst ausreichende Zeit für die

Verhandlungen zu gewinnen, glaubte der Zentralvorstand
einer Anzahl von Sektionen zumüthen zu sollen, daß sie ihre
Delegirten bereits am Samstag abreisen lassen, in der Mei-
nung, daß dieselben dann immerhin am Sonntag Abend
noch bei Hause wieder eintreffen können. Deßhalb wurde die

Eröffnungszeit auf eine möglichst frühe Stunde nach Ankunft
der Morgenzüge angesetzt. Den entfernteren Delegirten wäre
es ja in keinen: Falle möglich, mit einem einzigen Tage für
die Hin- und Rückreise und dem Aufenthalt in Zug auszu-
kommen. Mittelst Benützung der erfahrungsgemäß für Be-
rathungen am besten geeigneten Vormittagsstunden hoffen

wir den Schluß der Verhandlungen spätestens um 1 Uhr
zu ermöglichen, so daß alle Delegirten mit den Nachmittags-
oder Abendzügen abreisen können. Eine Verlegung der Ver-
Handlungszeit in die Mitte des Tages hätte manche Delegirte
zur Verwendung von drei Tagen genöthigt. Um das Pro-
gramm genau einhalten zu können, müssen wir immerhin
die Herren Delegirten bitten, sich genau zur angesetzten Zeit
einfinden zu wollen.

Der Jahresbericht mit Jahresrechnung, sowie der berei-
nigte mit Monven begleitete Entwurf eines Bundesgesetzes
betr. die Verhältnisse der Gewerbetreibenden, Arbeiter und
Lehrlinge (Traktandum 6) werden Ihnen im Laufe der
nächsten Tage in mehreren Exemplaren zukommen, und bitten
wir um nutzbringende Vertheilnng derselben an die Mitglieder.

Bezüglich Traktandum 5 (Lehrlingsprüfuugen) verweisen
wir auf die Entwürfe eines Vereinsbeschlusses und Regle-
mentes in Heft IV der „Gewerblichen Zeitfragen". Von
diesen Entwürfen können auch Separatabzüge bezogen werden.

Zu Traktandum 7, „Offizielles Publikationsmittel" stellt
der Zentralvorstand an die Delegirtenversammlung folgende
Anträge:

1. Der Zentralvorstand ist ermächtigt, solchen schweizer.
Zeitschriften, welche gewerbliche Interessen vertreten und ein
bezügliches Gesuch an ihn stellen, den Titel „Offizielles Publi-
kationsorgan des schweizer. Gewerbevereins" zu ertheilen,
unter folgenden Bedingungen:

Die verantwortliche Redaktion und der Verleger
einer solchen Zeitschrift verpflichten sich mit Namens-
Unterschrift

a) alle vom leitenden Ausschuß oder Vorstand aus-
gehenden offiziellen Mitheillungen gratis und bald-
möglichst an passender Stelle aufzunehmen;

ff) von allen übrigen Publikationen oder Beschlüssen
des Vereins in geeigneter Weise Notiz nehmen,
resp, solche einer Besprechung unterziehen und über-
Haupt die Bestrebungen und Interessen des Schweizer.
Gewerbevereins und seiner Sektionen fördern zu
wollen;

o) dem Sekretariat des Schweizer. Gewerbevereins 1

Exemplar gratis und regelmäßig zuzusenden.

2. Der Zentraloorstand hat das Recht, solchen Organen,
welche durch unreellen Reklamen- oder Annoncenbetrieb oder
in anderer Weise die Interessen des Gewerbestandes schädi-

gen, den Titel zu entziehen. Es kann das auch geschehen,

wenn den unter 1 genannten Bedingungen nicht nachgelebt
wird.

3. Gemäß diesem Beschlusse ist solchen Zeitschriften, wel-
chen die bezügliche Bewilligung ertheilt worden ist, bereits
vom 1. Juli dieses Jahres an gestattet, die Bezeichnung
„Offizielles Publikationsorgan des schweizerischen Gewerbe-
Vereins" zu führen.

Die früher bewilligte Bezeichnung „Organ des schweiz.

Gewerbevereins" darf nach Schluß des Jahres 1888 nicht
mehr gebraucht werden. 'V-M

Mögen die Sektionen ihr Interesse am Gedeihen unseres
Vereins durch zahlreiche Betheiligung bei den wichtigen Ver-
Handlungen bekunden und der wenn auch kurze Aufenthalt
in der freundlichen Stadt im Herzen der Schweiz und in
unmittelbarer Nähe des herrlichen Rigiberges die Zwecke des

Vereins fördern helfen!

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den leitenden Ausschuß:
Der Präsident: Dr. I. Stößel.
Der Sekretär: Werner Krebs.
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